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Die PARTEI

Stand 23.12.2020

Bundesverband
zuletzt gewählt am 01.09.2018

Vorsitzender Martin Sonneborn
Stellv. Vorsitzender Peter Mendelsohn
Generalsekretär Thomas Hintner
Bundesgeschäftsführer Martin Keller
Bundesschatzmeister Norbert Gravius

Landesverband Baden-Württemberg
zuletzt gewählt am 24.06.2018

Vorsitzender Peter Mendelsohn
1. Stellv. Vorsitzende Ina Schumann
2. Stellv. Vorsitzende Lea Schöllkopf
Generalsekretär Claus Ritter
Stellv. Generalsekretärin Sabine Ritter von Zabern
Pol. Geschäftsführer Jörg Lesser
Schatzmeister Martin Keller
Stellv. Schatzmeisterin Hannah Wölfl
Propagandaleiter Jörg Bewernick
Pol. Sprecher Markus Vogt
Mitglied des Vorstands o. b. G. Julian Heinkele



Landesverband Bayern
zuletzt gewählt am 13.01.2019

Vorsitzender Maximilian Hartl
Stellv. Vorsitzender Anja Klingelhöfer
Pol. Geschäftsführerin Alina Achtziger
Schatzmeister Christian Lutz  ( † )
Generalsekretär Patrick Volkert
Landespol. Sprecherin Tjalf von Ahsen
Mitglied des Vorstands o. b. G. Markus Ritter

Landesverband Berlin
zuletzt gewählt am  26.09.2020

Vorsitzende Sabine Kiele
Vorsitzende Marie Geissler
Schatzmeisterin Kerstin Kruschwitz
Vorstandsmitglied Nicole Rakow

Landesverband Brandenburg
zuletzt gewählt am 25.01.2020

Vorsitzender Rick Grothe
Stellv. Vorsitzende Emmaly Baecker
Schatzmeisterin Tobias Vorwachs
Generalsekretär Fedor Nocke
Pressesprecherin Biance Schröder
Pol. Geschäftsführer Corvin Drößler

Landesverband Bremen
zuletzt gewählt am  03.11.2019

Vorsitzende Sandor Herms
Stellv. Vorsitzender Marten Schulz
Schatzmeisterin Dirk Busche
Pol. Geschäftsführerin Hilke Bald
Generalsekretär Marvin Radtke
Mitglied des Vorstands Merle Andersen



Landesverband Hamburg
zuletzt gewählt am 02.12.2018

Vorsitzender Günter Flott
Stellv. Vorsitzende Samantha Edsen
Schatzmeister Marc von Beichmann
Mitglied des Vorstands Katharina Denker
Mitglied des Vorstands Alexander Grupe
Mitglied des Vorstands Daniel Harms
Mitglied des Vorstands Dirk Kotte

Landesverband Hessen
zuletzt gewählt am 02.02.2020

Vorsitzender Dominic Harapat
Stellv. Vorsitzende Katharina Tanczos
Schatzmeister Falko Görres
Stellv. Schatzmeisterin Anna Glomski
Generalsekretär Nico Wehnemann
Stellv. Generalsekretärin Judith Wiese
Pol. Geschäftsführerin Alexandra Vree
Stellv. Pol. Geschäftsführer Helge Kuhlmann
Regionalkoordinator Benedikt Polzer

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
zuletzt gewählt am 17.11.2018

Vorsitzender Eric Adelsberger
Stellv. Vorsitzender Martin Molter
Schatzmeister Robert Gränert
Generalsekretärin Stephanie Napp
Pol. Geschäftsführer Felix Fäcknitz



Landesverband Niedersachsen
zuletzt gewählt am 09.03.2019

Vorsitzende Sarah Ellen Herfort
Stellv. Vorsitzender Julian Klippert
Schatzmeister Jens Bolm
Pol. Geschäftsführer Torsten Kobelt
Generalsekretärin Bettina Kiehne-Weinreich
Mitglied des Vorstands f. Qualitätssicherung u. 
Warentest

Conrad H. Schepers

Mitglied des Vorstands Marc-Oliver Schrank
Mitglied des Vorstands Hendrik Bammel

Landesverband Nordrhein-Westfalen
zuletzt gewählt am 17.11.2018

Vorsitzender Dr. Mark Benecke
1. Stellv. Vorsitzender Keno Schulte
2. Stellv. Vorsitzender Thomas Hofmann
3. Stellv. Vorsitzende Julia Wiedow
Schatzmeister Henning Koch
Stellv. Schatzmeister Bilgin Duman
Generalsekretär Olaf Schlösser
Mitglied des Vorstands o. b. G. Ulas Sazi Zabci
Mitglied des Vorstands o. b. G. Georg Lenz

Landesverband Rheinland-Pfalz
zuletzt gewählt am 28.11.2020

Vorsitzender Kevin Wilhelm
Stellv. Vorsitzender Nico De Zorzi
Schatzmeister Julian Scherrer
Pol. Geschäftsführerin Claudia Boas
Generalsekretär Aaron Schmidt
Beisitzerin Sonja Schaufelberger
Beisitzerin Luisa Graviat
Stellv. Schatzmeister Florian Niedt



Landesverband Saarland
zuletzt gewählt am 22.08.2020

Vorsitzender Jimmy Niklas Both
Stellv. Vorsitzende Evelyne Görlinger
Schatzmeister (komm.) Sven Sonnhalter

Generalsekretär Marvin Reuter
Pol. Geschäftsführerin Michelle Biesel
Beisitzerin Fatima Neuscheler
Beisitzer Michael Franke

Landesverband Sachsen
zuletzt gewählt am 23.11.2019

Vorsitzender Tom Rodig
Stellv. Vorsitzender Michael Waldmann
Stellv. Vorsitzende Andrea Radtke 
Schatzmeister Andreas Schwock
Stellv. Schatzmeisterin Elisabeth Habel
Landesgeschäftsführer Sebastian Cedel
Stellv. Landesgeschäftsführerin Verena Traubinger
Generalsekretär Maximilian Aschenbach
Beisitzerin Heike Höfkes
Beisitzer Himan Faridi
Beisitzer Martin Muth
Beisitzer Paul Vogel
Beisitzer Michael Krause
Beisitzerin Katharina Christina Subat
Beisitzerin Sabine Küchler

Landesverband Sachsen-Anhalt
zuletzt gewählt am 11.07.2020

Vorsitzende Martin Bochmann
Stellv. Vorsitzende Martin Rost
Schatzmeister Kevin Schimka
Generalsekretärin Jacqueline Jutrowska
Beisitzerin Annalena Rebsteck
Beisitzerin Tina uhlemann
Politische Geschäftsführerin Dörte Jacobi



Landesverband Schleswig-Holstein
zuletzt gewählt am 23.11.2019

Vorsitzender Tim Hampel
Stellv. Vorsitzende Simone Kaletsch
Schatzmeisterin Alexander Schacht
Generalsekretärin Christian Kock
Pol. Geschäftsführerin Frauke Koch
Zentralinspektor Jens Wemhöner
Politkommisarin Indra Schreiber

Landesverband Thüringen
zuletzt gewählt am 25.01.2020

Vorsitzender Eggs Gildo
Stellv. Vorsitzender Tino Ranacher
Stellv. Vorsitzender Stephan Hinze
Schatzmeister Jan Stein
Beisitzer Stefan Räthel
Beisitzer Jonathan Geißler
Beisitzer Philipp Jaehnke



SATZUNG DES BUNDESVERBANDES DER PARTEI
»Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative«

– Die PARTEI –

Vom 9. November 2004
Zuletzt geändert am 21. Mai 2016

§ 1 – Zweck

(1) Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) ist eine Partei 
im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des  Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied 
der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Aus-
bau  eines demokratischen Rechtsstaates, einer modernen föderalen Ordnung geprägt vom Geiste sozialer  Gerechtigkeit mitwirken 
wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt Die PARTEI entschieden ab.

(1b) Die Bundespartei führt den Namen „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initia-
tive“ und die Kurzbezeichnung „Die PARTEI“. Das Wort „PARTEI” steht dabei als Akronym für den Namen der Partei.

(2) Der Sitz der PARTEI ist Berlin. Dort befindet sich auch die Bundesgeschäftsstelle.

(3) Die Tätigkeit der PARTEI erstreckt sich auf die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 – Mitgliedschaft

(1) Jede natürliche Person mit deutschem Wohnsitz oder deutscher Staatsbürgerschaft kann Mitglied der PARTEI werden, sofern 
sie das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze und die Satzungen der PARTEI anerkennt. Personen, die infolge Rich-
terspruchs die Amtsfähigkeit, die Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglied der PARTEI sein oder 
werden.

(2) Mitglied der PARTEI können nur natürliche Personen sein. Die Bundespartei führt eine zentrale Mitglieder datei.

(3) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der PARTEI und bei einer anderen mit ihr im Wettbewerb stehenden Partei oder Wäh-
lergruppe ist nicht ausgeschlossen. Lediglich die Mitgliedschaft in einer Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung den 
Zielen der PARTEI widerspricht, ist nicht zulässig.

§ 3 – Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft in der PARTEI wird aufgrund dieser Satzung erworben. Die Mitgliedschaft wird unmittelbar bei der Bun-
despartei erworben.

(2) Die Aufnahme setzt voraus, daß das aufzunehmende Mitglied einen deutschen Wohnsitz hat oder die deutsche Staatsbürger-
schaft besitzt und nicht schon Mitglied der PARTEI ist.

(3) Die Mitgliedschaft in Landesverbänden, Gebietsverbänden und Auslandsorganisationen richtet sich nach dem Wohnsitz. Hat 
ein Mitglied mehrere Wohnsitze, bestimmt es selbst, wo es Mitglied ist. Jedes Mitglied hat einen Wohnsitzwechsel unverzüglich 
dem Bundesverband anzuzeigen.

(4) Über Aufnahmeanträge von Personen ohne deutschen Wohnsitz und ohne deutsche Staatsbürgerschaft entscheidet der Bundes-
vorstand.

(5) Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis.



§ 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Zwecke der PARTEI zu fördern und sich an der 
politischen und organisatorischen Arbeit der PARTEI zu beteiligen.

(2) Über Interna ist Verschwiegenheit zu wahren.

§ 5 – Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

    Tod,
    Austritt,
    Verlust oder Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts,
    Ausschluss.

(1b) Verliert ein Mitglied ohne deutschen Wohnsitz die deutsche Staatsbürgerschaft oder gibt ein Mitglied ohne deutsche Staats-
bürgerschaft den deutschen Wohnsitz auf, entscheidet der Bundesvorstand, ob die Mitgliedschaft endet.

(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis zurückzugeben. Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen 
besteht nicht.

§ 6 – Ordnungsmaßnahmen

(1) Verstöße von Mitgliedern oder Verbänden gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung der PARTEI werden mit 
Ordnungsmaßnahmen geahndet, sofern der PARTEI ein Schaden zugefügt wurde. Dabei ist § 10 Abs. 5 PartG zu beachten.

(1b) Ordnungsmaßnahmen können nur vom Bundesvorstand oder vom Vorstand eines Landesverbandes verhängt werden.

(1c) Verstöße von Mitgliedern können mit folgenden Ordnungsmaßnahmen geahndet werden:

    Verwarnung,
    Verweis,
    Enthebung von einem Parteiamt,
    Aberkennung der Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden

(2) Vorsätzliche Verstöße gegen die Satzung oder erhebliche Verstöße gegen die Grundsätze oder Ordnung von Mitgliedern kön-
nen mit Ausschluß aus der PARTEI geahndet werden, sofern der PARTEI schwerer Schaden zugefügt wurde.

(2b) Der Ausschluß wird vom Bundesvorstand oder vom Vorstand eines Landesverbandes beim zuständigen  Landesschiedsge-
richt beantragt. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der jeweilige Vorstand das 
Mitglied von der Ausübung seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgericht ausschließen.

(2c) Das Schiedsgericht kann statt einer verhängten oder beantragten Ordnungsmaßnahme auch eine mildere Ordnungsmaßnahme 
verhängen.

(3) Die parlamentarischen Gruppen der PARTEI sind gehalten, ein rechtskräftig ausgeschlossenes oder ein ausgetretenes Partei-
mitglied aus ihrer Gruppe auszuschließen.

(4) (entfallen)



(5) Verstöße von Verbänden können mit folgenden Ordnungsmaßnahmen geahndet werden:

    Auflösung
    Ausschluß
    Amtsenthebung ganzer Organe nachgeordneter Gebietsverbände

(6) Landesvorstände haben die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen – mit Ausnahme von Verwarnungen und Verweisen – un-
verzüglich dem Bundesvorstand mitzuteilen und zu begründen. Der Bundesvorstand kann innerhalb einer Woche ab Mitteilung ein 
begründetes Veto einlegen. Dies hat gegenüber der Maßnahme aufschiebende Wirkung. Sofern der Landesverband auf einer Auf-
rechterhaltung der Ordnungsmaßnahme besteht, entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig über die Ordnungsmaßnahme.

(7) Weitere Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder Verbände außerhalb dieser
Bundessatzung sind unzulässig und unwirksam.

§ 7 – Gliederung

(1) Die PARTEI organisiert sich in folgenden Gliederungen:

    Landesverbände (LV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Bundeslandes,
    Gebietsverbände mit dem Tätigkeitsgebiet eines amtlichen Gebietes,
    Auslandsorganisationen (AO) mit dem Tätigkeitsgebiet eines ausländischen Staates,
    Hochschulgruppen mit dem Tätigkeitsgebiet einer Hochschule.

(2) Die Gliederung von Gebietsverbänden erfolgt in:

    Bezirksverbände (BV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Regierungs-)Bezirkes,
    Kreisverbände (KV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Land-)Kreises oder einer kreisfreien Stadt,
    Ortsverbände (OV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Ortes oder eines Stadtteils innerhalb eines (Land-)Kreises, innerhalb einer 
kreisfreien Stadt oder innerhalb eines Stadtstaates.

(2b) Bei Kreisverbänden und Ortsverbänden ist in begründeten und sinnvollen Fällen eine Zusammenlegung mehrerer Tätigkeits-
gebiete der gleichen Ebene möglich.

(2c) Kreisverbände können ihr Tätigkeitsgebiet auf Wahlkreise erweitern, die sich teilweise mit ihrem Tätigkeitsgebiet schneiden. 
Bei überschneidenden Tätigkeitsgebieten treffen die betroffenen Gebietsverbände alle den Wahlkreis betreffenden Entscheidungen 
gemeinsam.

(3) Die Gliederungen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen.

(4) Landesverbände und Auslandsorganisationen sind dem Bundesverband direkt nachgeordnet. Gebietsverbände und Hochschul-
gruppen sind dem jeweiligen Landesverband – sofern vorhanden – direkt nachgeordnet, andernfalls dem Bundesverband.

(5) Landesverbände, Gebietsverbände und Auslandsorganisationen führen die Kurzbezeichnung „Die PARTEI“ verbunden mit 
dem Namen des jeweiligen Bundeslandes, des jeweiligen Gebietes bzw. des jeweiligen Staates. Hochschulgruppen führen die 
Kurzbezeichnung „Die LISTE“ oder die Kurzbezeichnung „Die PARTEI Hochschulgruppe“, jeweils verbunden mit dem Namen 
der Hochschule.

(6) Die Gründung einer Gliederung ist nur zulässig, wenn im jeweiligen Tätigkeitsgebiet noch keine entsprechende Gliederung 
besteht. Die Gründung ist in einem Gründungsprotokoll zu beurkundigen.

(7) Über die Aufnahme von Gliederungen entscheidet der Bundesverband.

(8) Jede Gliederung wählt einen Vorstand und benennt einen Postempfänger und soll sich ein Programm und eine Satzung geben. 
Die Satzung darf die Regelungen der Satzungen der übergeordneten Verbände nicht überschreiten.



(9) Mitgliederversammlungen sind mindestens jährlich abzuhalten. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder mit Wohnsitz im Tätig-
keitsgebiet bzw. alle Mitglieder, die an der Hochschule eingeschrieben sind.

(10) Vorstandswahlen sollen jährlich durchgeführt werden, mindestens jedoch alle zwei Jahre.

§ 8 – Bundespartei und Landesverbände

(1) Die Landesverbände sind verpflichtet, alles zu tun, um die Einheit der PARTEI zu sichern, sowie alles zu unterlassen, was sich 
gegen die Grundsätze, die Ordnung oder das Ansehen der PARTEI richtet. Sie haben auch ihre Organe zu einer gleichen Verhal-
tensweise anzuhalten.

(2) Verletzen Landesverbände, ihnen nachgeordnete Gebietsverbände oder Organe diese Pflichten, ist der Bundesvorstand berech-
tigt und verpflichtet, die Landesverbände zur Einhaltung dieser Pflichten aufzufordern.

§ 9 – Organe der Bundespartei

(1) Die Organe der PARTEI sind der Vorstand, der Bundesparteitag und die Gründungsversammlung.

§ 9a – Bundesvorstand

(1) (entfallen)

(2) Der Bundesvorstand vertritt die PARTEI nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf Grundlage der Beschlüsse der 
Organe. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder als Vertreter oder mehrere Vorstandsmitglieder als gemeinschaftliche 
Vertretung nach außen ermächtigen.

(3) Dem Bundesvorstand gehören sieben Mitglieder an:

    Ein Vorsitzender,
    ein stellvertretender Vorsitzender,
    der politische Geschäftsführer,
    der Bundesschatzmeister
    der Generalsekretär und
    zwei weitere Mitglieder

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Bundesparteitag oder der Gründungsversammlung in geheimer Wahl für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt.

(4b) Der Vorstand kann auch in Blockwahl gewählt werden, wenn auf Antrag mindestens zwei Drittel der wahlberechtigten Mit-
glieder der Mitgliederversammlung für dieses Wahlverfahren stimmen. Die Abstimmung über das Wahlverfahren kann in offener 
Abstimmung stattfinden, wenn sich die Mehrheit der Mitgliederversammlung dafür ausspricht.

(5) Der Bundesvorstand tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Er wird vom Bundesvorsitzenden oder bei dessen Verhinde-
rung von einem seiner Stellvertreter schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungs-
ortes einberufen (E-Mail genügt). Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.

(6) Auf Antrag eines Fünftels der Parteimitglieder kann der Vorstand zum Zusammentritt aufgefordert und mit aktuellen Fragestel-
lungen befaßt werden.

(7) Der Bundesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Bundespartei-
tages bzw. der Gründungsversammlung.



(8) Der Bundesvorstand wirkt bei der Aufstellung der Kandidaten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europä-
ischen Parlament im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit. Der Bundesvorstand ist insbesondere neben dem zuständigen 
Landesvorstand berechtigt, nach § 21 Abs. 4 Bundeswahlgesetz und § 10 Abs. 4 Europawahlgesetz gegen den Beschluss einer 
Mitgliederversammlung über die Bewerberaufstellung Einspruch zu erheben.

§ 9b – Bundesparteitag

(1) Der Bundesparteitag tagt als Mitgliederversammlung. Er soll jährlich, mindestens jedoch alle zwei Jahre abgehalten werden.

(2) Der Bundesparteitag wird vom Bundesvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem 
beauftragten Vorstandsmitglied schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und des 
Tagungsortes einberufen (E-Mail genügt). Bei außerordentlichen Anlässen (z. B. unerwartet notwendige Wahlen oder kurzfristig 
erforderliche Listenaufstellungen) kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen, mindestens jedoch mit einer Frist von 10 
Tagen.

(3) Bei ordentlichen Bundesparteitagen können Anträge zur Tagesordnung bis zu drei Wochen vor dem Parteitag gestellt werden, 
danach sind nur noch Anträge für „Sonstiges“ (nicht beschlussfähig) möglich. Spätestens zwei Wochen vor dem Bundesparteitag 
ist den Mitgliedern die endgültige Tagesordnung zur Ansicht bereitzustellen. Bei außerordentlichen Bundesparteitagen werden Be-
schlüsse nur zum dringlichen, den Parteitag notwendig machenden Anlass gefasst. Dieser Anlass ist bei der Einladung anzugeben.

(4) Der Bundesparteitag beschließt mit einfacher Mehrheit über die in § 9 PartG niedergelegten Angelegenheiten. Die Beschlüsse 
werden durch eine mindestens zweiköpfige, vom Parteitag gewählte Tagungsleitung beurkundet.

(5) Gäste können durch Beschluß zugelassen werden, besitzen jedoch kein Stimmrecht.

(6) Die Gründungsversammlung tagt nur einmal am 2. August 2004.

§ 10 – Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen

(1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und der Satzun-
gen der Bundespartei und der zuständigen Gliederungen.

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden Bundesland haben, Kreisbewerber im entsprechenden Wahl-
kreis.

§ 11

(entfallen)

§ 12 – Satzungsänderung

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden.

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier Wochen vor Beginn des Bun-
desparteitages beim Bundesvorstand eingegangen ist.

(3) (entfallen)

§ 13 – Auflösung und Verschmelzung

(1) Die Auflösung der Bundespartei oder ihre Verschmelzung mit einer anderen Partei kann nur durch einen Beschluß des Bun-
desparteitages mit einer Mehrheit von drei Vierteln der zum Bundesparteitag Stimmberechtigten beschlossen werden. Die gleiche 
Mehrheit erfordert eine Änderung des Programms der PARTEI.



(2) Die Auflösung eines Landesverbandes kann durch einen Beschluß des Bundesparteitages mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der zum Bundesparteitag Stimmberechtigten beschlossen werden. Ein solcher Beschluß muß durch eine Urabstimmung unter 
den Mitgliedern bestätigt werden. Die Mitglieder äußern ihren Willen im Zusammenhang mit der Urabstimmung schriftlich (Fax 
genügt, Urabstimmungsformular wird versandt bzw. auf der PARTEI-Homepage zum Download bereitgestellt.

(3) Die Landesverbände haben eine Bestimmung in ihrer Satzung aufzunehmen, wonach Beschlüsse über ihre Auflösung oder Ver-
schmelzung zur Rechtskraft der Zustimmung eines Bundesparteitages bedürfen.

§ 14

(entfallen)

§ 15 – Parteiämter

(1) Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten in der PARTEI sind Ehrenämter. Eine Vergütung für ehrenamtliche 
Tätigkeit ist ausgeschlossen.

(2) Amtsträger, beauftragte Mitglieder und Bewerber bei öffentlichen Wahlen können einen Antrag auf Erstattung von Kosten 
und notwendigen Auslagen stellen, die durch Ausübung des Amtes, des Auftrages oder der Kandidatur entstanden sind und nicht 
anderweitig erstattet werden. Der Antrag ist mit entsprechenden Nachweisen beim übergeordneten Verband zu stellen.

(3) Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Bundesvorstand und von den Landesverbänden für ihren jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich einheitlich geregelt.



 
 
 
 
 BUNDESVERBAND 

 Grundsatzprogramm der PARTEI 
 

»Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative«  
– Die PARTEI – 
Vom 31. Juli 2004 
PRÄAMBEL 
Wir, die Mitglieder der PARTEI, stellen den Menschen in den Mittelpunkt 
unserer Politik. Ausgehend von den Werten des Grundgesetzes und auf der 
Basis unserer Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wollen wir in 
unserer politischen Arbeit die Grundlagen dafür schaffen, mit anderen 
zusammen das Ziel einer wirklich menschlichen, das heißt friedlichen und 
gerechten Gesellschaft anzustreben und zu verwirklichen. 
Freiheit 
Freiheit als Grundwert bedeutet für uns die größtmögliche Entfaltung der Möglichkeiten jedes -
einzelnen Bürgers wie auch die größtmögliche Entfaltung der Möglichkeiten der Gemeinschaft. 
Freiheit findet in Verantwortung vor dem Mitmenschen statt. Ihre Schranken findet die Freiheit des 
einzelnen deshalb dort, wo die Freiheit des anderen berührt ist. Unser Ziel ist ein Gemeinwesen, in 
dem sich jeder seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß entwickeln kann und sich seiner 
Verantwortung für die Gesellschaft bewußt ist. 
Gleichheit 
Gleichheit als Grundwert verkörpert für uns mehr als nur die Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz. Gleichheit ist zutiefst verbunden mit dem Kerngedanken der Gerechtigkeit, an dem sie sich 
jederzeit messen lassen muß. Es darf nicht sein, daß in unserer Gesellschaft die Herkunft über den 
beruflichen Erfolg entscheidet. Gerechtigkeit als gesellschaftliches Ziel erfordert deshalb den Ausgleich 
sozialer Unterschiede, den Abbau von Privilegien und wirkliche Chancengleichheit. Unser Ziel ist eine 
Gesellschaft, in der individuelle Leistung ohne Ansehen der Person gefördert und belohnt wird. 
Brüderlichkeit 



Der Grundwert der Brüderlichkeit bedeutet für uns unbedingte Solidarität mit den Schwachen, Alten, 
Kranken, den nachwachsenden Generationen und der Umwelt. Ohne soziale Sicherheit und 
besonderen Schutz ist für diejenigen, die Leistung nicht aus eigener Kraft erbringen können, kein -
menschenwürdiges Leben möglich. Unser Ziel ist ein Gemeinwesen, das seine Mitglieder in 
Krisensituationen nicht alleinläßt und das auf dem Weg in die Zukunft niemanden zurückläßt. 
Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit 
Statt Schritte zum Abbau der Arbeitslosigkeit vorzuschlagen, ist die Agenda 2010 ein Programm zur 
Bekämpfung der Arbeitslosen. Die SPD-geführte Regierung hebt hervor, die Zeit- und Leiharbeit von 
bürokratischen Beschränkungen befreit und die Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung -
verlängert zu haben. Für den Arbeitsmarkt fordert sie mehr Beweglichkeit und Flexibilisierung. Die 
Rürup-Kommission will das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöhen. Das Ministerium für 
Arbeit und Wirtschaft will Feiertage abschaffen und Urlaub reduzieren.  
Jede Verlängerung der Arbeitszeit, jede Maßnahme der Flexibilisierung und Ausweitung der Zeit- und 
Leiharbeit führt zur weiteren Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Maßnahmen, die Normalarbeitsplätze 
zerstören und dafür Billigjobs schaffen, reißen neue Löcher in die Sozialkassen. Derart Beschäftigte 
haben keine wirksame Alterssicherung – was der Gesellschaft weitere Kosten aufbürdet. 
In der Vergangenheit konnten allein größere Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohn- und 
Gehaltsausgleich die massenhafte Erwerbslosigkeit reduzieren. Notwendig ist die gesetzliche 
Einführung einer Regelarbeitszeit von 35 Stunden pro Woche, eine enge Begrenzung von Überstunden 
und die Umwandlung befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete. Eine breit angelegte Kampagne 
für eine weitreichende Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich 
ist das Ziel unserer Partei. 
Gerechter Ausgleich zwischen Arm & Reich 
Alle Menschen haben das Recht, sozial gleichberechtigt in Würde und Selbstbestimmung zu leben. Wir 
kämpfen für eine gerechte Verteilung der Güter und gleiche Lebenschancen für alle.  
Wir engagieren uns besonders für 
 die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau 
 eine gesicherte und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle 
 ein Bildungssystem, das allen offen steht und Chancengleichheit fördert 
 die Umverteilung von Arbeit und Reichtum 
 ein offenes und gleichberechtigtes Miteinander von Deutschen und Ausländern 
Nachhaltige Reform des Gesundheitssystems 
Kaum ein Patient kennt in Deutschland die Kosten seiner Behandlung, es gibt keine Transparenz. 
Krankenkassen und Ärzteverbände bilden Preiskartelle, vernünftiger Wettbewerb wird systematisch 
verhindert. Die normalen Ausgleichsmechanismen zwischen Angebot und Nachfrage funktionieren 
nicht: Meist bestimmt allein der Arzt, ob und wieviel geröntgt, geschnitten, gemessen wird. Für viele 



ist das deutsche Gesundheitswesen ein Grund, sich die Hände zu reiben. Deutsche werden doppelt so 
oft durchleuchtet wie Niederländer, sie gehen dreimal öfter zum Arzt als die Schweden und schlucken 
in ihrem Leben fast zweimal so viel an Medikamenten wie Norweger – ohne daß ihr 
Gesundheitszustand deswegen besser wäre. Eine Verschwendung ungeahnten Ausmaßes.  
Wir streben eine nachhaltige Reform des Gesundheitswesens an: Jeder Bürger muß Zugang zu den 
gleichen, medizinisch notwendigen Behandlungen haben, jeder muß seiner Leistungsfähigkeit -
entsprechend dafür bezahlen. Armut darf nicht länger ein Krankheitsrisiko sein! 
Stopp dem Raubbau an unserem Planeten 
Atomkraftwerke, gentechnisch veränderte Lebensmittel, Transitlawine und besonders Tierschutz sind 
vielen Menschen wichtig. Trotzdem haben es die Regierungen der letzten Jahrzehnte versäumt, die 
Bedürfnisse der Menschen in diesem Land nach intakter Umwelt und Natur ernst zu nehmen.  
Die PARTEI bekennt sich zur Nachhaltigkeit im Umwelt-, Natur- und Tierschutz: Nur sorgsamer und 
bewußter Umgang mit natürlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser und 
Nahrungsmittel sichern unsere Existenz in der Gegenwart sowie die Zukunft unserer Kinder.  
Nachhaltigkeit geht aber über den Umweltschutzgedanken hinaus und zieht sich durch alle politischen 
und gesellschaftlichen Bereiche. Zukünftigen Generationen wollen, ja müssen wir dieselben Chancen 
auf ein selbstbestimmtes Leben in einer intakten Umwelt ermöglichen. 
Für uns bedeuten moderner Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung mehr als beispielsweise der 
Einbau von Filtern in Kraftwerke. Moderner Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung bedeuten 
weder Verzicht noch Askese. Moderner Umweltschutz fördert Innovationen. Moderner Umweltschutz 
schafft Arbeitsplätze. Moderner Umweltschutz schafft neue Exportchancen für unsere Wirtschaft. 
Moderner Umweltschutz belebt den Tourismus. Moderner Umweltschutz stärkt den ländlichen Raum. 
Und Umweltschutz, wie wir ihn verstehen, bringt vor allem eines: Mehr Lebensqualität für die 
Menschen in Deutschland.  
Wir wollen, daß Deutschland im Umweltschutz eine internationale Vorreiterrolle einnimmt, -
Deutschland soll Umweltmusterland werden. Dies betrifft neben einer vorbildlichen Umweltpolitik 
auch ein umweltpolitisch engagiertes Agieren unseres Landes in den Gremien der EU und im Rahmen 
internationaler Verhandlungen. 
Mehr Demokratie: Plebiszitäre Elemente auf Bundesebene 
  
Das Thema Volksbegehren und Volksentscheide begleitet die politische Diskussion in der 
Bundesrepublik seit über 50 Jahren. Grundgedanke ist, den Bürgerinnen und Bürgern mehr politische 
Mitsprache bei politischen Entscheidungen und vor allem politische Teilhabe bei Gesetzen und 
Rechtsverordnungen zu geben. Der Parlamentarische Rat hatte bei den Beratungen über das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1948/1949 das Thema sehr restriktiv 
behandelt und so gut wie keine plebiszitären Elemente in die Verfassung aufgenommen.  



In den damaligen Beratungen wurde immer wieder auf die Ereignisse in den letzten Jahren der 
Weimarer Republik verwiesen und geäußert, nicht zuletzt die starken Plebiszitmöglichkeiten in der 
Reichsverfassung wie auch die Direktwahl des Reichspräsidenten hätten den Boden für demagogische 
Strömungen bereitet und letztlich dem Aufstieg des Nationalsozialismus Vorschub geleistet. In den 
Jahren bis 1989 gelang es nicht, diese Situation zu verändern. 
Die meisten Bundesländer haben inzwischen in ihre Landesverfassungen die Möglichkeiten von 
Volksinitiativen und Volksbegehren eingebaut. Das Prozedere ist überall ähnlich: Auf eine 
Volksinitiative (in den vergangenen Jahrzehnten häufig von Bürgerinitiativen angestoßen) wird ein 
Volksbegehren eingeleitet. Wird dieses von genügend Bürgern unterstützt, ist der Landtag gezwungen, 
sich mit dem Gesetz zu befassen. Verabschiedet dieser das Gesetz nicht, dann ist ein Volksentscheid 
möglich, bei dem die Mehrheit der Bürger über Annahme oder Ablehnung entscheidet. In der Praxis 
kam es bereits häufiger vor, daß das jeweilige Landesparlament ein eigenes Gesetz formuliert und es 
gemeinsam mit dem aus dem Volksbegehren stammenden Gesetz zur Abstimmung gestellt hat. Im 
Jahr 2001 gab es in den Ländern insgesamt 28 derartige direktdemokratische Verfahren. 
Wir wollen, daß solche plebiszitären Elemente auch auf Bundesebene eingeführt werden! Wir streben 
dabei ein dreistufiges Verfahren an:  

1. eine Volksinitiative, mit der 400 000 Wähler die Beratung eines Gesetzes im Parlament erreichen 
können; 

2. ein Volksbegehren, für das fünf Prozent der Wahlberechtigten – etwa drei Millionen Bürgerinnen 
und Bürger – erforderlich sind; 

3. ein Volksentscheid, der automatisch folgt, wenn der Bundestag das Volksbegehren ablehnt. Ein 
solcher Volksentscheid ist gültig, wenn 20 Prozent der wahlberechtigten (bei 
Verfassungsänderungen 40 Prozent) Bürger teilnehmen. 

Wir wollen das Grundgesetz so ergänzen, dass neben den in der Regel alle vier Jahre stattfindenden 
Bundestagswahlen auch über wichtige Sachfragen entschieden werden kann. Damit sollen die -
Bürgerinnen und Bürger mehr Rechte erhalten, allerdings auch mehr Verantwortung übernehmen. 
Wir gehen davon aus, daß schon die Möglichkeit von Volksinitiativen, Volksbegehren und 
Volksentscheiden eine heilsame Rückwirkung auf das parlamentarische Leben und besonders auf die 
Bürgernähe parlamentarischer Entscheidungsprozesse haben wird. Das, was wir anstreben, ist in den 
16 Bundesländern schon längst Realität: Die Länder haben damit ganz offensichtlich gute Erfahrungen 
gemacht. Sie nutzen diese Instrumente dann, wenn es ihnen notwendig erscheint. In keinem Fall gibt 
es Bestrebungen irgendeiner Partei, diese Rechte wieder einzuschränken. Wir wollen, daß diese 
Möglichkeiten auch auf Bundesebene geschaffen werden. 
  
Ratifizierung des Grundgesetzes durch das Volk 
»Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.« Das ist der 
genaue Wortlaut des Grundgesetzes aus Artikel 20 Absatz 1. Weiter heißt es in Artikel 20 Absatz 2: 
»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 



besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.« 
Alle Staatsgewalt muß also nach der Definition des Grundgesetzes vom Volke ausgehen, somit müssen 
Legislative, Exekutive und Judikative unmittelbar oder aber doch zumindest mittelbar vom Volk -
legitimiert sein. So schreibt es das Grundgesetz vor. 
Dennoch bleiben Fragen offen. In der Präambel des Grundgesetzes steht seit 1949: »…hat sich das -
deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.« Hat das -
deutsche Volk sich damals wirklich dieses Grundgesetz gegeben? Oder war es nicht vielmehr so, daß 
aufgrund des Auftrages der alliierten Militärgouverneure von Frankreich, Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten dieses Grundgesetz aus der Taufe gehoben wurde? Und hatte denn das deutsche 
Volk seit 1949 überhaupt jemals die Möglichkeit, über das Grundgesetz zu entscheiden? Kann das 
Grundgesetz überhaupt im verfassungsrechtlichen Sinne als eine gültige Verfassung gelten, wurde es 
doch schließlich dem deutschen Volke oktroyiert?  
Die eindeutige Antwort ist nein. 
Erhebliche Zweifel bestehen hinsichtlich der demokratischen Legitimation des Grundgesetzes. Weder 
war der Parlamentarische Rat ermächtigt, das Grundgesetz zu verabschieden (er kam nur durch eine 
indirekte Wahl zustande und kann schon deshalb nicht als Volksvertretung anerkannt werden), noch 
kann und darf in der Zustimmung der Länderparlamente eine entsprechende Legitimation gesehen 
werden: Die jeweils gültigen Landesverfassungen erlaubten zwar den Anschluß des jeweiligen Landes 
an einen übergeordneten Zentralstaat, jedoch nicht seine Gründung.  
Die PARTEI fordert deshalb die Ratifikation des Grundgesetzes, unserer Verfassung, durch das Volk; 
idealerweise nach einer intensiven, alle gesellschaftlichen Schichten einbeziehenden Diskussion über 
die Fundamente unserer Republik. Ein modernes Leitbild unseres Staates soll so entstehen. 
Ebenso fordert Die PARTEI eine Volksabstimmung über die Verfassung der Europäischen Union. 
Nachdem alle unsere Nachbarländer eine solche Volksabstimmung beschlossen haben und demnächst 
durchführen werden, sollten wir nicht abseits stehen. 
Neugliederung des Bundesgebietes 
Die Neugliederung des Bundesgebietes ist der einzige Fall, in dem das Grundgesetz (Artikel 29) einen 
Volksentscheid vorsieht. Wir streben die Verringerung der Anzahl der Bundesländer auf maximal acht 
durch einen solchen Volksentscheid an. Die fünf Länder Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sollen dabei zu einem starken Ost-Bundesland 
zusammengefaßt werden. Um wirtschaftliche Impulse zu erzeugen, soll dieses neue, starke 
Bundesland eine Sonderbewirtschaftungszone (SBZ) bilden. Niedrige Steuersätze, flexible 
arbeitsrechtliche Regelungen und eine entbürokratisierte und gestraffte Verwaltung sollen den 
Aufschwung vorantreiben.  
Diese Sonderbewirtschaftungszone (SBZ) soll auch baulich vom Rest der Bundesrepublik getrennt 
werden. Auf diese Weise soll unserer modernen, fortschrittlichen und zukunftsweisenden Idee einer 
solchen Zone Nachdruck verliehen werden. 
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